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Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) der KKG Steuerberatungsgesellschaft mbH 
(nachfolgend auch „KKG“) 

Stand: August 2020 

Die folgenden AAB gelten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen Befugten der KKG 
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Forststraße 8/1, 73235 Weilheim – im Nachfolgenden auch „Berater“ genannt – und ihrem 
Auftraggeber – im Nachfolgenden auch „Mandant“ genannt – sowie für Ansprüche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag, soweit nicht 
etwas Anderes in Textform oder Schriftform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

§ 1 Auftragsumfang 

(1) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Auftragserteilung und 
Auftragsannahme zu der jeweils einzelnen steuerlichen Angelegenheit erfolgen in Schrift- oder Textform. 

(2) Die Beratung erfolgt ausschließlich in deutschem Steuerrecht. Ausländisches Steuerrecht oder sonstige rechtliche Beratung sind 
von der Beauftragung nicht erfasst. Sofern ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrücklichen Vereinbarung 
in Textform oder Schriftform 

(3) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt. 

(4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. Rechtsbehelfen nicht erreichen, 
ist der Berater befugt, fristwahrende Handlungen vorzunehmen. 

 
(5) Der Berater wird die vom Mandanten im Rahmen eines bestehenden Auftrages übermittelten Tatsachen, insbesondere 

Zahlenangaben und Belege, als richtig zu Grunde legen. Die Überprüfung überlassener Unterlagen und Belege, insbesondere 
Buchführung und Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, auf Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obliegt dem 
Berater nur, wenn dies in Schrift- oder in Textform vereinbart ist. 

 
(6) Sofern eine Vereinbarung nach Abs. 5 S. 2 nicht besteht und der Berater bei Gelegenheit seiner Auftragserfüllung offensichtliche 

Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, die für die Erledigung seines Auftrages bedeutsam sind, wird er den Mandanten hierauf 
aufmerksam machen. Im Übrigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei Gelegenheit bekannt gewordene Sachverhalte auf ihre 
steuerliche Relevanz hin zu überprüfen. 

(7) Der Berater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen der Rechtslage oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen, wenn die Änderung nach einer abschließenden beruflichen Äußerung des Beraters erfolgt.  

(8) Eine Offenlegung nach § 325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger obliegt ausschließlich dem Mandanten, sofern nicht eine 
gesonderte Beauftragung in Schrift- oder in Textform erfolgt ist. 

§ 2 Pflichten des Mandanten 

(1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. 

Er hat insbesondere dem Berater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen und erforderlichen Unterlagen 
und Informationen vollständig und rechtzeitig zu übergeben. Hierzu gehört auch die Einwilligungserklärung nach § 51 BDSG. Die 
Unterlagen sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine angemessene Zeit für die Bearbeitung verbleibt. 
Entsprechendes gilt für die Unterrichtung des Beraters über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. 

(2) Der Mandant hat alle schriftlichen, mündlichen oder elektronisch übermittelten Mitteilungen des Beraters zur Kenntnis zu nehmen. 
In der Art der Übermittlung ist der Berater grundsätzlich frei. Sollte der Mandant Fragen zu den Mitteilungen haben oder deren 
Relevanz nicht nachvollziehen können, hat er unverzüglich mit dem Berater Rücksprache zu nehmen. 

(3) Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfüllungsgehilfen Einfluss nehmen 
könnte. 

(4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen Einwilligung Dritten zugänglich machen, soweit sich diese 
Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibt. Er wird auch die Urheberrechte des Beraters beachten. 

(5) Setzt der Berater im räumlichen Bereich des Mandanten Hard- und Software ein – wozu er befugt ist –, hat der Mandant den 
diesbezüglichen Anweisungen des Beraters im Hinblick auf die Bedienung, Nutzung und Beachtung von Rechten Dritter 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Der Mandant ist nach Vertragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard- und Software zur 
Vermeidung schwerwiegender Nachteile – unter Beachtung der Anweisungen des Beraters – berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum 
unter Vereinbarung einer angemessenen Vergütung festgelegt wird. 
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(6) Der Mandant wird für die Einlegung von Rechtsbehelfen aller Art und seine Vertretung vor Behörden und Gerichten dem Berater 
einen gesonderten Auftrag und eine gesonderte Vollmacht erteilen. Insbesondere der Auftrag zur Klageerhebung ist nur 
wirksam, wenn diesem eine Prozessvollmacht in Textform oder Schriftform beigefügt ist. 

§ 3 Unterlassene Mitwirkung und anderer Verzug des Mandanten 

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obliegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Berater angebotene Leistung nicht 
ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mitwirkungshandlung bzw. zur Abnahme der Leistung mit der 
Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Der Berater kann nach erfolglosem Ablauf 
der durch ihn gesetzten Frist den Vertrag fristlos kündigen (vgl. § 12 Abs. 2 dieser AAB i. V. m. § 626 BGB). Hiervon unberührt bleibt der 
Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder unterlassene Mitwirkung des Mandanten entstandenen Mehraufwendungen 
und des verursachten Schadens. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

§ 4 Mitwirkung Dritter 

Die KKG ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen 
heranzuziehen, die berufsmäßig oder durch entsprechende vertragliche Vereinbarung mit der KKG zur Verschwiegenheit iSd. § 5 
verpflichtet sind. Die KKG ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Fall ihrer 
Bestellung Einsichtnahme in die Handakten iSd. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen. 

§ 4a Elektronische Kommunikation und Datenschutz 

(1) Die KKG speichert Informationen über den Mandanten in ihrem EDV-System. Der Mandant ist einverstanden, dass die KKG ihr EDV-
System durch qualifiziertes, externes Fachpersonal warten lässt. 

(2) Die KKG ist als „Verantwortliche“ im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter den folgenden Kontaktdaten   
erreichbar    KKG Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Forststraße 8/1 

73235 Weilheim an der Teck 

Fon:  0 70 23-95 24-100 

Fax: 0 70 23-95 24-44100 

E-Mail:  info@kkg-stb.de  

(3)  Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der KKG ist zu erreichen unter datenschutz@kkg-stb.de oder unter der unter Absatz 2 
aufgeführten Kontaktadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter der KKG“. 

(4) Für die durchgeführte Datenverarbeitung gelten im Übrigen die nachfolgenden Hinweise: 

Mit Mandatierung erhebt die KKG folgende Informationen des Auftraggebers: 

•Anrede, Vorname, Nachname 

•eine oder mehrere gültige E-Mail-Adressen 

•postalische Anschrift 

•Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

•darüber hinaus gehende Informationen, die für die Beratung und die Tätigkeit im Rahmen des Auftrags iSd § 1 notwendig sind. 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um den Mandanten identifizieren, angemessen steuerlich beraten und vertreten zu können sowie 
zur Korrespondenz und zur Rechnungsstellung. 

(5)  Die Datenverarbeitung erfolgt auf Anfrage des Mandanten. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklärt der Mandant insoweit 
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a DSGVO seine Einwilligung zu der beschriebenen Datenverarbeitung. Diese ist zudem in dem 
unter Ziffer 4 beschriebenen Umfang nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DSGVO für die angemessene Bearbeitung des Auftrags 
iSd § 1 und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der vorliegenden Vereinbarung erforderlich. 

(6)  Die für die Mandatierung von der KKG erhobenen personenbezogenen Daten werden in Anlehnung an die steuerlichen 
Aufbewahrungsfristen für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das Mandat beendet wurde, 
gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass die gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO aufgrund von gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (beispielsweise aus dem StGB oder Steuergesetzen) zu einer längeren Speicherung 
verpflichtet ist. Mit der Einbeziehung dieser AAB in das Mandatsverhältnis erklärt der Mandant nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a 
DSGVO seine Einwilligung zu dieser Vorgehensweise. 

(7)  Sämtliche Daten und Informationen, die der KKG im Rahmen des Auftragsverhältnisses bekannt werden, unterliegen der 
berufsmäßigen Verschwiegenheit. Darüber hinaus findet eine Übermittlung der persönlichen Daten des Mandanten an Dritte unter 
datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nur statt, soweit der Mandant nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a DSGVO zugestimmt hat 
oder dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DSGVO für die Abwicklung von Auftragsverhältnissen mit dem Mandanten erforderlich 
ist. Hierzu gehört beispielsweise die Weitergabe an Vertrags- und Verhandlungspartner, Verfahrensgegner und deren Vertreter 
(insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur 
Geltendmachung und Verteidigung der Rechte des Mandanten. 

mailto:info@kkg-stb.de
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(8)  Der Mandant hat hinsichtlich der Daten die aus den Vorgaben der DSGVO folgenden Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung oder 
Vervollständigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde und/oder Widerspruch gegen 
eine Nutzung auf der Grundlage von berechtigten Interessen). Wegen der Einzelheiten wird auf die allgemeine Datenschutzerklärung 
der KKG verwiesen, die auf der Internetseite https://www.kkg-steuerberatung.de/datenschutzerklaerung in der jeweils aktuellen Form 
verfügbar ist.  

(9)  Der Mandant erklärt sein Einverständnis, dass die Kommunikation zwischen KKG und Mandant, aber auch gegenüber sonst in das 
Mandat eingebundenen Dritten auch mittels unverschlüsselter E-Mail erfolgen kann. Im Hinblick auf den Einsatz von 
unverschlüsselten E-Mails weist die KKG vorsorglich auf folgende Risiken und Umstände hin: 

a) Derzeit besteht bei jeder unverschlüsselten Versendung von Informationen und Dokumenten per E-Mail ein technisch 
unvermeidbares Risiko, dass 

–sich Dritte Zugang zu den enthaltenen Daten verschaffen und damit Kenntnis von ihrem Inhalt erlangen; 

–E-Mails Viren enthalten; 

–theoretisch andere Internet-Teilnehmer den Inhalt der E-Mails modifizieren können; 

–nicht vollständig sichergestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der angegeben ist. 

b) Da gegenwärtig ein strafrechtlicher Schutz für E-Mails nicht besteht (zB fallen sie nicht unter den Schutz des Postgeheimnisses), 
ist die rechtliche Zugriffsschranke für Dritte gering. Entsprechend kann die KKG eine Haftung für die Sicherheit der übermittelten 
Daten und Informationen nicht übernehmen und haftet für ggf. entstehende Schäden nicht. 

 c) Grundsätzlich hat der Mandant einen datenschutzrechtlichen Anspruch auf verschlüsselte E-Mail-Korrespondenz. Nach 
Maßgabe der Einverständniserklärung in Satz 1 dieses Absatzes verzichtet der Mandant ausdrücklich auf diesen Anspruch. 
Der KKG bleibt es gleichwohl unbenommen, die E-Mail-Korrespondenz zu verschlüsseln. 

(10) Die KKG informiert über die Auftragsbeziehung hinaus gelegentlich über aktuelle steuerrechtliche Fragen, über Entwicklungen in 
der KKG oder über von der KKG organisierte Veranstaltungen. Zu diesen Zwecken nutzt die KKG insbesondere auch die E-Mail-
Adressen, die im Rahmen des Auftrags vom Mandanten oder dessen Mitarbeitern mitgeteilt werden. Jeder Empfänger kann der 
KKG bei Erhalt einer solchen E-Mail mitteilen, dass er zukünftig keine weiteren Nachrichten unter der verwendeten E-Mail-Adresse 
erhalten möchte. 

§ 5 Pflicht zur Verschwiegenheit 

(1) Der Berater ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des 
Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht obliegt ihm auch nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses. Dies gilt im gleichen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters. 

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Beraters erforderlich 
ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen 
seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung in einem Versicherungsfall verpflichtet ist. 

(3) Der Berater darf nur mit Einwilligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige Unterlagen über die Ergebnisse seiner 
Tätigkeit Dritten übergeben. Hiervon ausgenommen ist die Übergabe an Behörden, Gerichte, eigene Berufshaftpflichtversicherung 
und vom Berater beauftragte Rechtsanwälte, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Beraters erforderlich ist. Dies 
kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Mandant gegenüber dem Berater Regressansprüche anmeldet. 

(4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt. 

(5) Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt, sofern der Mandant den Berater davon entbindet. Der Berater ist befugt, im Fall der 
Umwandlung seines Unternehmens, der Aufnahme Dritter als Gesellschafter oder einer vollständigen oder teilweisen Veräußerung 
seines Unternehmens an Dritte, dem neuen Gesellschafter, Unternehmer oder Unternehmensnachfolger sämtliche der 
Geheimhaltung unterliegenden Unterlagen und Informationen zu offenbaren. Die Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt auch dann, 
sofern und soweit dies zur Durchführung einer Zertifizierung des Beraters erforderlich ist und der Zertifizierende über seine 
Verschwiegenheitspflicht belehrt wurde. Der Mandant ist jederzeit befugt, das vorstehende Einverständnis zu widerrufen oder aber 
sich vom Vertrag zu lösen. Diese Einwilligung umfasst nicht ein Einverständnis Dritter (z. B. Kinder, Ehegatte). 

§ 6 Beseitigung von Mängeln 

(1) Der Mandant hat gegen den Berater einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Er hat dem Berater innerhalb einer ange-
messenen Frist Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Handelt es sich um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB, 
kann der Mandant von der Aufforderung zur Nachbesserung absehen, wenn der Vertrag bereits beendet war und der Mangel erst 
im Nachhinein festgestellt wurde. 

(2) Werden die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt oder wird die Mängelbeseitigung durch 
den Berater abgelehnt, kann der Mandant auf Kosten des Beraters die Mängel durch eine andere zur Steuerberatung berechtigte 
Person beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags 
verlangen. Der Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel ist unverzüglich geltend zu machen. Er verjährt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten – insbesondere Schreib- und Rechenfehler – können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber 
berichtigt werden. Für die Beseitigung sonstiger Mängel Dritten gegenüber bedarf der Berater der Einwilligung des Mandanten. Dies 
gilt nicht, wenn berechtigte Interessen des Beraters den Interessen des Mandanten vorgehen. 

https://www.kkg-steuerberatung.de/datenschutzerklaerung
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§ 7 Haftung, Haftungsbeschränkung 

(1) Der Berater haftet für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden seiner Mitarbeiter. Er haftet nicht für das Verschulden 
fachkundiger Dritter (z. B. Rechtsanwalt), die vom Mandanten im eigenen Namen beauftragt wurden. 

(2) Die Haftung des Beraters für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren 
Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf einen Betrag i. H. v. € 4.000.000 begrenzt. Die 
Beschränkung bezieht sich allein auf einfache Fahrlässigkeit. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt insoweit 
unberührt.  

(3) Sofern im Einzelfall von der vorstehenden Haftungsregelung abgewichen werden soll (insbesondere von der Haftung auf einen 
geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag), bedarf dies einer gesonderten Vereinbarung. Einzelvertragliche 
Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Haftungsregelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Haftungsregelung – soweit 
nicht ausdrücklich anders geregelt – aber unberührt. 

(4) Die Haftungsbeschränkungen nach Abs. 1 bis 2 gelten auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des 
Mandatsverhältnisses fallen. § 334 BGB wird nicht abbedungen. Dritte fallen nicht in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses, 
wenn die Arbeitsergebnisse des Beraters (sämtliche Äußerungen, Berichte, Gutachten usw.), die im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag stehen, ohne die Zustimmung des Beraters weitergegeben werden (vgl. § 2 Abs. 4), es sei denn, dass sich die Einwilligung 
des Beraters zur Weitergabe bereits aus dem Auftrag ergibt. 

(5) Von jeder Haftungsbegrenzung ausgenommen sind solche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit.   

(6) Die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 und Abs. 2 gilt für die gesamte Tätigkeit des Beraters für den Mandanten, also insbesondere 
für sämtliche nach § 1 erteilte Aufträge und Folgeaufträge des Mandanten. Einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbeschränkung 
bedarf es für diese Aufträge nicht. 

(7) Die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 und Abs. 2 hat Gültigkeit von Beginn der Mandatsbeziehung mit dem Mandanten an, hat ggf. 
also rückwirkende Kraft. Die KKG versichert, dass im Zeitpunkt der Zeichnung dieser Vereinbarung entstandene Haftungsansprüche 
nicht bekannt sind. Die Haftungsbeschränkung gilt auch zu Gunsten neu in die KKG eintretender Gesellschafter. 

§ 8 Vergütung, Zurückbehaltungsrechte 

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Beraters für seine Tätigkeit bemisst sich nach der jeweils maßgeblichen 
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Dies gilt nicht, sofern die Parteien eine gesonderte Vergütung in Textform oder 
Schriftform vereinbart haben (z. B. Beratungspauschale). Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 StBVV eine 
höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinbart werden kann. 

(2) Sieht die Steuerberatervergütungsverordnung keine Regelung vor und haben die Parteien nichts gesondert vereinbart, steht dem 
Berater die übliche Vergütung gemäß §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB zu. 

(3) Der Berater ist berechtigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstandene oder voraussichtlich entstehende Honorare und 
Auslagen zu fordern. Der Berater ist für den Fall, dass der Vorschuss nicht oder nicht rechtzeitig eingeht, berechtigt, seine Tätigkeit 
einzustellen. Von der beabsichtigten Einstellung der Tätigkeit ist der Mandant frühzeitig zu informieren. Hierbei ist der Mandant auf 
die Nachteile aus der Einstellung der Tätigkeit hinzuweisen. Über die Einstellung der Tätigkeit selbst ist der Mandant gesondert zu 
informieren. 

(4) Die Vergütung ist unverzüglich nach Rechnungslegung ohne Abzüge fällig. 

(5) Der Berater kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Forderungen – 
insbesondere Gebühren und Auslagen – befriedigt ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Zurückbehaltung nach den Umständen des 
Einzelfalls – insbesondere bei verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge – gegen den Grundsatz von Treu und 
Glauben verstoßen würde. Der Mandant ist berechtigt, einen angemessenen Teil der Vergütung zurückzubehalten, bis 
berechtigterweise geltend gemachte Mängel durch den Berater beseitigt wurden. 

(6) Eine Aufrechnung des Mandanten mit dem Vergütungsanspruch des Beraters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass unbestrittene 
oder rechtskräftig festgestellte Forderungen zur Aufrechnung gestellt werden. Eine Aufrechnung ist nur dann möglich, wenn der 
Mandant Kaufmann im Sinne des HGB ist. 

§ 9 Aufbewahrung von Unterlagen, Herausgabe 

(1) Der Berater hat die Handakten für eine Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags, in jedem Fall aber bis zum Ablauf 
der für die Aufbewahrung der Akten für den Mandanten bestimmten gesetzlichen Fristen, aufzubewahren. Diese Verpflichtung 
erlischt schon vor Ablauf dieses Zeitraums, wenn die KKG den Mandanten schriftlich aufgefordert hat, die Handakten binnen einer 
Frist von drei Monaten ab Zugang des Aufforderungsschreibens in Empfang zu nehmen und der Mandant dieser Aufforderung binnen 
drei Monaten, nachdem er das Aufforderungsschreiben erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Auf Anforderung des Mandanten hat die KKG dem Mandanten die Handakten vorbehaltlich eines gesetzlichen 
Zurückbehaltungsrechts innerhalb einer angemessenen Frist zur Abholung bereitzustellen. Die KKG kann von Unterlagen, die sie 
an den Mandanten zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. 

(3) Handakten im Sinne dieser Vorschrift sind alle Schriftstücke, die der Berater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem 
Mandanten oder für diesen erhalten hat. Dies gilt nicht für die Korrespondenz zwischen Berater und Mandanten und für Schriftstücke, 
die der Mandant bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat. Entsprechendes gilt für zu internen Zwecken gefertigte 
Arbeitspapiere. 



 

 
 

Geschäftsführer: Dipl.-Bw. (BA) Matthias Kaiser, StB, Dipl.-Bw. (BA) Ralf Körber, StB, Rolf Krissler, StB, Dipl.-Kfm. Holger Rapp, StB, 
Dipl.-Bw. (BA) Silke Sziebert, StB, Dipl.-Bw. (FH) Gerhard Weiler, StB 
Sitz der Gesellschaft: Weilheim/Teck,  Registergericht Stuttgart HRB 231008 
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§ 10 Urheberrechtsschutz 

Die Leistungen des Beraters unterliegen dem Schutz des geistigen Eigentums. Der Mandant erhält die Arbeitsergebnisse zur vereinbarten 
(bestimmungsgemäßen) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung, wie beispielsweise die Weitergabe an einen Dritten für nicht 
steuerliche Zwecke bedarf der Zustimmung des Beraters in Text- oder Schriftform. 

§ 11 Vertragsbeendigung 

(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung des Vertrags, Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder Kündigung. Er endet nicht durch Tod oder 
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Mandanten. Er endet ebenso nicht, im Fall der Beratung einer Gesellschaft, durch deren 
Auflösung. 

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann unter den Voraussetzungen der §§ 611, 675 BGB von jedem Vertragspartner 
nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform oder Schriftform. Sofern hiervon 
abgewichen werden soll, bedarf dies einer Vereinbarung der Parteien in Textform oder Schriftform. 

(3)  Im Fall der Kündigung des Vertrags durch den Berater hat dieser zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Mandanten noch    
diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungen). Insoweit wirkt die 
Haftung des Beraters über das beendete Mandatsverhältnis hinaus fort. 

(4) Der Berater hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhalten hat oder erhält und was 
er aus der Geschäftsbesorgung erlangte oder erlangt, herauszugeben. §§ 9 und 10 dieser AAB bleiben unberührt. Der Mandant hat 
insbesondere die ihm übergebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe der Hard- und Software sowie die von dem 
Berater an den Mandanten herauszugebenden Unterlagen erfolgt am Sitz des Beraters. Eine Übergabe erfolgt zu den üblichen 
Bürozeiten des Beraters. 

§ 12 Vergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet der Vertrag vor seiner vollständigen Erfüllung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Beraters nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf dies einer gesondert zu erstellenden Vereinbarung in 
Textform oder Schriftform, die dem Mandanten zusammen mit diesen AAB bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist. Kündigt der Berater 
den Vertrag fristlos, bleibt sein Anspruch auf Ersatz der ihm auf Grund der fristlosen Kündigung (z. B. wegen Verzugs oder unterlassener 
Mitwirkung des Mandanten) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens unberührt. Dies gilt auch dann, wenn 
der Berater von einem bestehenden fristlosen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

§ 13 Textformerfordernis 

Schriftliche oder mündliche Nebenabreden zu dem Steuerberatungsvertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit wenigstens der Textform. Dies gilt auch für die Änderung des Textformerfordernisses. 

§ 14 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort 

(1) Für den Auftrag, die Auftragsdurchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche der Vertragsparteien gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Mandanten, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist. Im Übrigen ist der Sitz des Beraters 
der Erfüllungsort. 

(3) Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherstreitschlichtungsstelle teilzunehmen. 
(§§ 36, 37 VSBG). 

§ 15 Gerichtsstand 

Sofern der Mandant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, wird für sämtliche Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis 73235 
Weilheim / Teck als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Unabhängig davon ist der Berater berechtigt, den Mandanten an dessen 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

§ 16 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen der AAB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen davon 
unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt. 


